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11.  Niederschlagswasser

11.1  Das gesammelte Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit außerhalb von Auffüllun-
gen zu versickern. Auf die "Verordnung über die erlaubnisfreie  schadlose Versickerung 
von gesammelten Niederschlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - 
NWFreiV) vom 1. Januar 2000  wird hingewiesen. In jedem Falle sind Sickerstrecken unter 
Berücksichtigung des maximalen Rückstaus außerhalb der Auffüllungen oder auffälligen
Bodenbereichen zu plazieren.

11.2  Die vorhandene Grundwassermessstelle ist zu sichern und frei zugänglich zu halten.

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
deten Stoffen belastet sind.


